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Ein Arbeitgeber, der wegen des Verdachts einer vor­
getäuschten Arbeitsunfähigkeit einem Detektiv die 
Überwachung eines Arbeitnehmers überträgt, handelt 
rechtswidrig, wenn sein Verdacht nicht auf konkreten 
Tatsachen beruht. Für dabei heimlich hergestellte Ab­
bildungen gilt dasselbe. Eine solche rechtswidrige Ver­
letzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts kann ei­
nen Geldentschädigungsanspruch („Schmerzensgeld“) 
begründen. Das hat das Bundesarbeitsgericht mit Ur­
teil vom 19.2.2015 entschieden

Im entschiedenen Fall war eine Sekretärin ab dem 
27.12.2011 arbeitsunfähig erkrankt, zunächst mit ei­
ner Bronchialerkrankung. Für die Zeit bis 28.2.2012 
legte sie nacheinander sechs Arbeitsunfähigkeitsbe­
scheinigungen vor, zuerst vier eines Facharztes für All­
gemeinmedizin, dann ab 31.1.2012 zwei einer Fach­
ärztin für Orthopädie. Der Arbeitgeber bezweifelte 
den zuletzt telefonisch mitgeteilten Bandscheibenvor­
fall und beauftragte einen Detektiv mit der Observati­
on der Sekretärin. 

Observation durch einen Detektiv mit heimlichen  
Videoaufnahmen 

Dabei wurde u. a. das Haus der Arbeitnehmerin, sie 
und ihr Mann mit Hund vor dem Haus und der Besuch 
der Frau in einem Waschsalon beobachtet und Video­
aufnahmen erstellt. Die Sekretärin hält die Beauftra­
gung der Observation einschließlich der Video­
aufnahmen für rechtswidrig und fordert ein 
Schmerzensgeld.

Das Bundesarbeitsgericht sprach der Sekretärin 
Schmerzensgeld zu, da die Observation einschließlich 
der heimlichen Aufnahmen rechtswidrig war. Der Ar­
beitgeber hatte keinen berechtigten Anlass zur Über­
wachung. Der Beweiswert der Arbeitsunfähigkeitsbe­
scheinigungen war weder dadurch erschüttert, dass 
sie von unterschiedlichen Ärzten stammten, noch 
durch eine Änderung im Krankheitsbild oder weil ein 
Bandscheibenvorfall zunächst hausärztlich behandelt 
worden war.

Haftung bei Setzen eines Links zu einer weiteren Internetseite

Das Setzen eines elektronischen Verweises (Hyperlink) 
zur Startseite eines fremden Internetauftritts – unge­
achtet des empfehlenden Charakters eines solchen 
Links – genügt noch nicht, um anzunehmen, der 
Linksetzer habe sich mit einem irreführenden oder aus 
anderen Gründen gegen Anforderungen des Wettbe­
werbsrechts verstoßenden Inhalt des fremden Internet-
auftritts identifiziert. Das entschieden die Richter des 
Oberlandesgerichts Köln (OLG) in ihrem Urteil vom 
19.2.2014.

Im entschiedenen Fall bot ein Facharzt für Orthopädie 
in seiner Praxis auch alternativmedizinische Behand­
lungsmethoden an. Auf seiner Internet-Seite warb 
er in der Rubrik „Implantat-Akupunktur“ für eine 

Behandlungsform, bei der dem Patienten an Akupunk­
turpunkten im Bereich der Ohrmuschel winzige Nadeln 
implantiert werden. Am Ende des Textes befand sich 
nach der Ankündigung „Weitere Informationen auch 
über die Studienlage finden Sie unter „www...de“ ein 
Link zur Startseite der Homepage eines Forschungsver­
bandes Implantatakupunktur.

In ihrer Begründung führten die Richter aus, dass sich 
der Arzt mit seinem Hinweis zwar nicht eindeutig von 
den dort befindlichen Angaben distanziert hat. Aus der 
objektiven Sicht eines verständigen Durchschnittsnut­
zers hat er es aber nicht darauf angelegt, die Besucher 
seines Internetauftritts über den von ihm gesetzten Link 
gerade zu den beanstandeten Aussagen weiterzuleiten.



AUSGABE 02 / 2015SEITE 3

AKTUELL
RECHT

www.conscienta.de/newsletter

Einwilligungserfordernis für die Veröffentlichung von 
Videoaufnahmen eines Arbeitnehmers 

Ein Unternehmen mit etwa 30 Arbeitnehmern wollte 
Filmaufnahmen machen und diese für ihre Öffent­
lichkeitsarbeit verwenden. Im Herbst 2008 erklärte 
ein Arbeitnehmer schriftlich seine Einwilligung, dass 
das Unternehmen von ihm als Teil der Belegschaft 
Filmaufnahmen dafür machen durfte. Danach ließ 
das Unternehmen einen Werbefilm herstellen, in dem 
zweimal die Person des Arbeitnehmers erkennbar 
abgebildet war.

Das Video konnte von der Internet-Homepage der 
Firma aus angesteuert und eingesehen werden. Das 
Arbeitsverhältnis mit dem gefilmten Arbeitnehmer en­
dete im September 2011. Im November 2011 erklärte 
er den Widerruf seiner „möglicherweise“ erteilten 
Einwilligung und forderte den Arbeitgeber auf, das Vi­
deo binnen 10 Tagen aus dem Netz zu nehmen. Dem 
folgte das Unternehmen – unter Vorbehalt – Ende 
Januar 2012. Der Arbeitnehmer verlangt die Unterlas­
sung weiterer Veröffentlichung und Schmerzensgeld.

Das Bundesarbeitsgericht entschied dazu am 
19.2.2015: Nach dem Gesetz betreffend das 
Urheberrecht an Werken der bildenden Künste 

und der Photo-graphie (KUG) dürfen Bildnisse 
von Arbeitnehmern nur mit ihrer Einwilligung 
veröffentlicht werden. Diese muss schriftlich 
erfolgen. Eine ohne Einschränkung erteilte 
Einwilligung des Arbeitnehmers erlischt nicht 
automatisch mit dem Ende des Arbeitsverhält-
nisses. Sie kann aber widerrufen werden, wenn 
dafür ein plausibler Grund angegeben wird.

Unterstellt, die Abbildungen des Angestellten in 
dem Video bedurften seiner Einwilligung nach dem 
KUG, hatte der Arbeitgeber diese erhalten. Auch das 
Erfordernis einer schriftlichen Einwilligung, das sich 
aus dem Recht des Arbeitnehmers auf informationelle 
Selbstbestimmung ergibt, war in diesem Falle erfüllt. 
Seine ohne Einschränkungen gegebene schriftliche 
Zustimmung erlosch nicht automatisch mit dem Ende 
des Arbeitsverhältnisses. Ein späterer Widerruf war 
grundsätzlich möglich, jedoch hat der Angestellte für 
diese gegenläufige Ausübung seines Rechts auf infor­
mationelle Selbstbestimmung keinen plausiblen Grund 
angegeben. Er kann daher eine weitere Veröffentli­
chung nicht untersagen lassen und würde durch diese 
in seinem Persönlichkeitsrecht nicht verletzt werden. 

Datenschutzerklärung auf der Homepage abmahnfähig

Das Oberlandesgericht Hamburg hat in seiner Ent­
scheidung vom 27.6.2013 darauf hingewiesen, dass 
der Diensteanbieter einer Homepage den Nutzer zu 
Beginn des Nutzungsvorgangs u. a. über Art, Umfang 
und Zwecke der Erhebung und Verwendung perso­
nenbezogener Daten in allgemein verständlicher Form 
zu unterrichten hat. 

Geschieht dies nicht, kann eine Datenerhebung 
ohne eine ausreichende Datenschutzerklärung einen 
Verstoß gegen Wettbewerbsrecht darstellen und 
abgemahnt werden.

Denn mit der Datenschutzrichtlinie soll durch die 

Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen jeden­
falls auch die wettbewerbliche Entfaltung des Mitbe­
werbers geschützt werden. Die im Telemediengesetz 
geregelten Aufklärungspflichten dienen auch dem 
Schutz der Verbraucherinteressen bei der Marktteil­
nahme, weil sie den Verbraucher über die Datenver­
wendung aufklären und dadurch seine Entscheidungs- 
und Verhaltensfreiheit beeinflussen.

Betroffen ist die seit Jahren notwendige „Datenschutz­
erklärung“, die bisher i. d. R. ein Teil des Impressums 
war. Die Fachwelt empfiehlt nunmehr, die Daten­
schutzerklärung über einen eigenen Menüpunkt 
erreichbar zu machen. 
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In einem vom Landesarbeitsgericht Berlin-Branden­
burg (LAG) am 17.2.2015 entschiedenen Fall setzte 
eine Entleihfirma eine Arbeitnehmerin als Sachbear­
beiterin bei Entleihern ein. Sie erhielt unabhängig von 
ihrer tatsächlichen Einsatzzeit eine regelmäßige mo­
natliche Vergütung auf der Grundlage der vertraglich 
vereinbarten Arbeitszeit. Ihre tatsächlichen Arbeits­
zeiten wurden in einem Arbeitszeitkonto erfasst. Der 
Arbeitgeber berücksichtigte dort Zeiten, in denen er 
die Arbeitnehmerin nicht einsetzen konnte, zulasten 
der Arbeitnehmerin.

Das LAG hielt das Vorgehen des Arbeitgebers für un­
zulässig. Der für dieses Arbeitsverhältnis gültige Man­
teltarifvertrag Zeitarbeit vom 22.7.2003 erlaube es 
nicht, auf dem Arbeitszeitkonto vorhandene Plusstun­
den einseitig mit Minusstunden zu verrechnen, die 
sich deswegen ergeben, weil für den Arbeitnehmer 
keine Einsatzmöglichkeit besteht.

Selbst wenn der Tarifvertrag anders auszulegen wäre, 
dürfte das Risiko des Verleihers, den Leiharbeitnehmer 
nicht einsetzen zu können, nicht im Rahmen eines Ar­
beitszeitkontos auf den Leiharbeitnehmer verlagert 
werden. Eine einseitige Verrechnung dieser Stunden 
zulasten des Leiharbeitnehmers ist gesetzlich ausge­
schlossen. Entgegenstehende tarifliche Regelungen 
sind unzulässig.

Anmerkung: Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. 
Das LAG hat die Revision beim Bundesarbeitsgericht 
wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache zu­
gelassen, der dazu in letzter Instanz entscheiden muss. 

Der Bundesgerichtshof (BGH) beschäftigte sich am 
18.2.2015 in einer Entscheidung mit der Frage, ob 
der Vermieter ein Mietverhältnis wegen Störung des 
Hausfriedens in einem Mehrfamilien- und Bürohaus 
kündigen kann, wenn es im Treppenhaus durch Ziga­
rettengerüche aus der Wohnung des rauchenden 
Mieters zu Beeinträchtigungen anderer Mieter 
kommt. 

Im entschiedenen Fall war ein 75-jähriger Mann seit 
40 Jahren Mieter einer Wohnung. Der Vermieter kün­
digte das Mietverhältnis fristlos und hilfsweise fristge­
mäß, weil aus der Wohnung des Mieters, der dort 
täglich 15 Zigaretten rauchte, „Zigarettengestank“ in 
das Treppenhaus gelangte. Dies liegt daran, dass der 
Mieter seine Wohnung nicht ausreichend über die 
Fenster lüftet und die Aschenbecher in seiner Woh­
nung nicht leert. 

Der BGH stellte fest, dass eine Geruchsbelästigung der 
Mitmieter durch Zigarettenrauch, die ein Mieter durch 
einfache und zumutbare Maßnahmen (etwa die Lüf­
tung über die Fenster) verhindern könnte, im Einzelfall 
eine Störung des Hausfriedens und eine Verletzung 
vertraglicher Nebenpflichten des Mieters (Gebot der 
Rücksichtnahme) darstellen kann, insbesondere wenn 
die Intensität der Beeinträchtigungen ein unerträg­
liches und gesundheitsgefährdendes Ausmaß erreicht.

Ob eine die fristlose Kündigung rechtfertigende 
„nachhaltige Störung des Hausfriedens“ oder auch 
nur eine die ordentliche Kündigung rechtfertigende 
„schuldhafte nicht unerhebliche Verletzung vertrag­
licher Pflichten des Mieters“ vorlag, konnte der BGH 
nicht beurteilen, weil die vom Berufungsgericht vor­
genommene Würdigung auf einer lückenhaften Tatsa­
chenfeststellung beruhte. 

Kein Abbau von Plusstunden wegen 
fehlender Einsatzmöglichkeit beim 
Entleiher

Kündigung wegen 
Zigarettengeruchs im 
Treppenhaus
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Die Verschreibungspflicht gemäß dem Gesetz über den 
Verkehr mit Arzneimitteln (AMG) dient dem Schutz der 
Patienten vor gefährlichen Fehlmedikationen und damit 
gesundheitlichen Zwecken. Durch Verstöße gegen das 
Marktverhalten regelnde Vorschriften, die den Schutz 
der Gesundheit bezwecken, werden die Verbraucherin­
teressen stets spürbar beeinträchtigt. 

Über einen solchen Verstoß hatte der Bundesgerichts­
hof (BGH) mit Urteil vom 8.1.2015 zu entscheiden. Er 
stellte in seinem Urteil fest, dass die Abgabe eines ver­
schreibungspflichtigen Medikaments durch einen 
Apotheker ohne Vorlage eines Rezepts wettbewerbs­
rechtlich unzulässig ist.

Im entschiedenen Fall warf ein Apotheker seinem Be­
rufskollegen vor, er hätte einer Patientin ein verschrei­
bungspflichtiges Medikament ohne ärztliches Rezept 
ausgehändigt. Der Apotheker nahm deshalb seinen 
Berufskollegen auf Unterlassung, Auskunft, Feststel­
lung der Schadensersatzpflicht und Erstattung von 
Abmahnkosten in Anspruch. Der beschuldigte Apo­
theker wandte seinerseits ein, dass er aufgrund der 
telefonisch eingeholten Auskunft einer ihm bekannten 

Abgabe von verschreibungspflichtigen  
Arzneimitteln ohne Rezept  

Ärztin davon ausgehen durfte, zur Abgabe des Medika­
ments ohne Vorlage eines Rezepts berechtigt zu sein. 

Der beschuldigte Apotheker war auch nicht aufgrund 
der besonderen Umstände gemäß der Verordnung 
über die Verschreibungspflicht von Arzneimitteln 
(AMVV) ausnahmsweise zur Abgabe des Arzneimittels 
ohne Rezept berechtigt. Zwar kann der Apotheker sich 
grundsätzlich auf eine Entscheidung des Arztes über 
die Verordnung des verschreibungspflichtigen Medika­
ments verlassen. Die Ausnahmevorschrift des AMVV 
setzt aber eine Therapieentscheidung des behandeln­
den Arztes aufgrund eigener vorheriger Diagnose vo­
raus. In dringenden Fällen reicht es zwar aus, wenn 
der Apotheker über die Verschreibung telefonisch un­
terrichtet wird. An der erforderlichen Therapieent­
scheidung fehlt es, wenn ein Apotheker einen Arzt zu 
einer Verschreibung für einen dem Arzt unbekannten 
Patienten bewegt. Da zum Zeitpunkt des Besuchs der 
Apotheke für den Patienten auch keine akute Gesund­
heitsgefährdung bestand, war ihm auch zuzumuten, 
den ärztlichen Notdienst aufzusuchen. 

Mietpreisbremse und Bestellerprinzip bei Maklercourtage

Der Bundesrat hat am 27.3.2015 das Gesetz zur Ein­
führung der Mietpreisbremse und zur Stärkung des 
Bestellerprinzips bei der Maklercourtage gebilligt. 
Es wird voraussichtlich im Juni diesen Jahres in Kraft 
treten.

Das Gesetz soll den Mietpreisanstieg dämpfen. Bei 
Wiedervermietung von Bestandswohnungen darf 
künftig die zulässige Miete höchstens 10 % über der 
ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Die Landesre­
gierungen werden ermächtigt, bis zum 31.12.2020 

– für höchstens 5 Jahre – Gebiete mit angespannten 
Wohnungsmärkten auszuweisen, in denen diese Miet­
preisbegrenzung gilt. Neubauwohnungen, die nach 
dem 1.10.2014 erstmals vermietet werden, fallen 
nicht unter die Beschränkung. Gleiches gilt für die 
erste Vermietung einer Wohnung nach umfassender 
Modernisierung. 

Das Gesetz stärkt außerdem das Bestellerprinzip bei 
der Maklercourtage. Künftig gilt hier das marktwirt­
schaftliche Prinzip „wer bestellt, der bezahlt“. 
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Rückabwicklung des Kaufvertrages bei nicht erwähnter 
Alufolie gegen Feuchtigkeit in der Wohnung

Im Juli 2012 schlossen Käufer und Verkäufer einen 
Kaufvertrag über ein Hausgrundstück. Nachdem der 
Käufer in das Haus einzog, bemerkte er insbesondere 
im Wohnzimmer feuchte Stellen. Diese waren bei 
der Besichtigung des Gebäudes nicht zu erkennen 
gewesen. 

Der Käufer verlangte daraufhin die Rückabwicklung 
des Kaufvertrages, d. h. die Rückzahlung des Kauf­
preises von 125.000 € gegen Rückgabe des Grund­
stücks und die Zahlung von Schadensersatz in Höhe 
von rund 16.000 €. Der Verkäufer verwies auf den im 
notariellen Vertrag vereinbarten Haftungsausschluss 
und lehnte beides ab.

Das Oberlandesgericht Oldenburg gab dem Käufer 
in seiner Entscheidung vom 5.2.2015 Recht. Der Ver­
käufer konnte sich nicht auf den Haftungsausschluss 
berufen, weil er arglistig gehandelt habe. Er hat von 
der Feuchtigkeit gewusst und hätte den Käufer darü­
ber aufklären müssen. Ein Sachverständiger stellte fest, 
dass an den Wänden dieser Zimmer hinter der Tapete 
Alufolie aufgebracht worden war. Durch diese Maß­
nahme sollte das Feuchtigkeitsbild beseitigt werden. 

Neben der Rückabwicklung des Kaufvertrages und 
damit der Rückzahlung des Kaufpreises muss der Ver­
käufer nach dieser Entscheidung auch die Maklerko­
sten, die Grunderwerbsteuer und die Kosten für einen 
Sachverständigen dem Käufer erstatten.

Umbuchung der Teilnehmer einer Flugpauschalreise 

In einem vom Bundesgerichtshof zu entscheidenden 
Fall aus der Praxis buchte eine Familie bei einem Rei­
severanstalter eine Flugpauschalreise in die Türkei. Der 
Hinflug, den die Fluggesellschaft durchführen sollte, 
war für den 28.10.2011 um 9.00 Uhr vorgesehen. Am 
14.10.2011 teilte der Reiseveranstalter den Reisen­
den mit, sie seien auf einen anderen Flug umgebucht 
worden, der erst um 15.30 Uhr starte. 

Die Familie sah darin eine Nichtbeförderung auf dem 
ursprünglich gebuchten Flug und verlangte deshalb 
eine Ausgleichszahlung in der nach der Verordnung 
vorgesehenen Höhe von 400 € pro Person. Die 
Fluggesellschaft machte jedoch geltend, dass sie von 
einer durch den Reiseveranstalter vorgenommenen 
Umbuchung keine Kenntnis hatte. 

Der Ausgleichsanspruch wegen Nichtbeförderung 
setzt zwar grundsätzlich voraus, dass der Fluggast 
nicht nur über eine bestätigte Buchung für den 
betreffenden Flug verfügt, sondern sich auch zur 
angegebenen Zeit zur Abfertigung („Check-in“) ein­
findet und ihm der Einstieg („Boarding“) gegen seinen 
Willen verweigert wird. Es kommt aber weder auf das 
Erscheinen zur Abfertigung noch auf das Erscheinen 
am Ausgang an, wenn das Luftverkehrsunternehmen 
bereits zuvor unzweideutig zum Ausdruck gebracht 
hat, dem Fluggast die Beförderung auf dem gebuch­
ten Flug zu verweigern. Diese Verweigerung kann u. 
U. in der Umbuchungsmitteilung des Reiseveranstal­
ters zum Ausdruck kommen.
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Urlaubsbescheinigung durch den Arbeitgeber

Gemäß dem Bundesurlaubsgesetz besteht kein 
Anspruch auf Urlaub, soweit dem Arbeitnehmer für 
das laufende Kalenderjahr bereits von einem früheren 
Arbeitgeber Urlaub gewährt worden ist. Bei Been­
digung des Arbeitsverhältnisses ist der Arbeitgeber 
verpflichtet, dem Arbeitnehmer eine Bescheinigung 
über den im laufenden Kalenderjahr gewährten oder 
abgegoltenen Urlaub auszuhändigen. Die Urlaubsbe­
scheinigung sollte folgende Angaben enthalten:

❚ Name, Anschrift und Geburtsdatum
❚ Kalenderjahr, für das die Urlaubsbescheinigung 	
	 ausgestellt wird

❚ Zeitraum des Beschäftigungsverhältnisses
❚ Urlaubsanspruch in dem Kalenderjahr
❚ Anzahl der gewährten oder abgegoltenen Urlaubs	
	 tage (außer Urlaubstage aus dem Vorjahr)
❚ bei Nichtvorliegen einer Fünftagewoche die Art und 	
	 den Umfang des Arbeitsverhältnisses

Anmerkung: Nach einem Urteil des Landesarbeits­
gerichts Rheinland-Pfalz kann ein Zwangsgeld von 
200 € festgesetzt werden, wenn der Verpflichtung zur 
Ausstellung einer Urlaubsbescheinigung nicht nachge­
kommen wird.

Formularklauseln bei Schönheitsreparaturen – 
Änderung der Rechtsprechung

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sich am 18.3.2015 
in drei Entscheidungen mit der Wirksamkeit formular­
mäßiger Renovierungs- und Abgeltungsklauseln be­
schäftigt. Durch Renovierungsklauseln (auch Vornah­
me- oder Abwälzungsklauseln genannt) wird die – als 
Teil der Instandhaltungspflicht grundsätzlich dem Ver­
mieter obliegende – Pflicht zur Vornahme der Schön­
heitsreparaturen auf den Mieter abgewälzt. (Quoten-)
Abgeltungsklauseln erlegen dem Mieter die Pflicht zur 
anteiligen Tragung von Kosten der Schönheitsrepara­
turen für den Fall auf, dass die Wohnung am Ende des 
Mietverhältnisses Abnutzungs- oder Gebrauchsspuren 
aufweist, die Schönheitsreparaturen aber nach dem in 
der Renovierungsklausel festgelegten Fristenplan noch 
nicht fällig sind. 

Der BGH hat nunmehr seine frühere Rechtsprechung 
aufgegeben, dass die Schönheitsreparaturen auch bei 
einer zu Mietbeginn dem Mieter unrenoviert überlas­
senen Wohnung durch Allgemeine Geschäftsbedin­
gungen auf den Mieter übertragen werden können. 
Auch an seiner weiteren (früheren) Rechtsprechung 
zur Wirksamkeit formularmäßiger Quotenabgeltungs­
klauseln hält das Gericht nach den heutigen Entschei­
dungen nicht mehr fest. 

Weiterhin maßgeblich ist allerdings der Ausgangs­
punkt auch der früheren Rechtsprechung, dass der 
Mieter nur zu den auf seine eigene Vertragszeit entfal­
lenden Renovierungsleistungen verpflichtet werden 
darf. Er darf zur Vermeidung einer unangemessenen 
Benachteiligung – jedenfalls nicht ohne Gewährung 
eines angemessenen Ausgleichs durch den Vermieter 
– formularmäßig nicht mit der Beseitigung von Ge­
brauchsspuren der Wohnung belastet werden, die be­
reits in einem vorvertraglichen Abnutzungszeitraum 
entstanden sind. 

So ist nach Auffassung der Richter eine Formularklau­
sel, die dem Mieter einer unrenoviert übergebenen 
Wohnung die Schönheitsreparaturen ohne angemes­
senen Ausgleich auferlegt, unwirksam. Denn eine sol­
che Klausel verpflichtet den Mieter zur Beseitigung 
sämtlicher Gebrauchsspuren des Vormieters und führt 
– jedenfalls bei kundenfeindlichster Auslegung – dazu, 
dass der Mieter die Wohnung vorzeitig renovieren 
oder gegebenenfalls in einem besseren Zustand zu­
rückgeben müsste, als er sie selbst vom Vermieter er­
halten hat. 
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In einem vom Bundesgerichtshof (BGH) am 19.3.2015 
entschiedenen Fall verlangte eine Hotelinhaberin von 
dem Betreiber eines Online-Reisebüros – mit verknüpf­
tem Hotelbewertungsportal – Unterlassung einer un­
wahren, von der Hotelinhaberin als geschäftsschädi­
gend eingestuften Tatsachenbehauptung. Unter der 
Überschrift „Für 37,50 € pro Nacht und Kopf im DZ 
gabs Bettwanzen“ erschien im Hotelbewertungsportal 
des Online-Reisebüros eine Bewertung des Hotels. 

In dem Bewertungsportal des Reisebüros können Nut­
zer Hotels bewerten. Bevor diese in das Portal aufge­
nommen werden, durchlaufen sie eine Wortfiltersoft­
ware, die u. a. Beleidigungen, Schmähkritik und 
Eigenbewertungen von Hotelinhabern auffinden soll. 
Unauffällige Bewertungen werden automatisch veröf­
fentlicht, ausgefilterte Bewertungen von Mitarbeitern 
geprüft und dann ggf. manuell freigegeben. 

Der BGH hat dazu entschieden, dass die Betreiberin 
eines Hotelbewertungsportals nicht für unwahre Tatsa­
chenbehauptungen eines Nutzers auf ihrem Portal haf­
tet. Sie kann daher nicht wegen Verstoßes gegen das 
Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb in Anspruch 
genommen werden.

Eine Nutzerbewertung ist keine eigene „Behauptung“ 
des Online-Reisebürobesitzers, weil sie sich diese weder 
durch die Prüfung der Bewertungen noch durch deren 
statistische Auswertung inhaltlich zu Eigen gemacht 
hat. Der Besitzer hat die Behauptung auch nicht „ver­
breitet“. Ein Diensteanbieter im Sinne des Telemedien­
gesetzes haftet nur dann für die unwahren Tatsachen­
behauptungen des Dritten, wenn er spezifische 
Prüfungspflichten verletzt hat, deren Intensität sich 
nach den Umständen des Einzelfalls richtet. 

Eine Haftung auf Unterlassung besteht in einem sol­
chen Fall erst, wenn der Betreiber eines Internetportals 
Kenntnis von einer klaren Rechtsverletzung erlangt und 
sie gleichwohl nicht beseitigt. 

Haben die Eltern ein Sparbuch auf den Namen ihres 
Kindes angelegt, damit auf dieses Einzahlungen Drit­
ter wie z. B. der Großeltern vorgenommen werden 
können, spricht dies für das Kind als Forderungsinha­
ber, auch wenn die Eltern das Sparbuch im Besitz be­
halten. Von einer Verletzung der Vermögenssorge­
pflicht ist auszugehen, wenn die Eltern Abhebungen 
vom Sparbuch des Kindes z. B. für Kinderzimmermö­
bel, Urlaubsreisen, Geschenke und Kleidung für das 
Kind ausgeben, weil die Finanzierung dieser Bedürf­
nisse den Eltern aufgrund der bestehenden Unter­
haltsverpflichtung obliegt und sie daher vom Kind kei­
nen Ersatz verlangen können.

In einem vom Oberlandesgericht Bremen (OLG) ent­
schiedenen Fall hatte ein Vater von den für seine leib­
lichen Kindern angelegten Sparbüchern diverse Abhe­
bungen vorgenommen, die er nur teilweise durch 
Einzahlungen wieder ausgeglichen hatte. Die Kinder 
machten einen Schadensersatzanspruch in Höhe von 
500 € bzw. das zweite Kind in Höhe von ca. 3.100 € 
geltend. 

Die Richter des OLG führten in dem Urteil aus, dass 
die Vermögenssorge nicht nur die Pflicht der Eltern 
beinhaltet, das ihrer Verwaltung unterliegende Geld 
der Kinder nach den Grundsätzen einer wirtschaftli­
chen Vermögensverwaltung anzulegen, sondern ver­
bietet zugleich, das Geld der Kinder für persönliche 
Zwecke zu gebrauchen. Die Eltern schulden ihren 
Kindern einen angemessenen Lebensunterhalt und 
dieser ist von den Kindeseltern und nicht von den 
Kindern zu tragen. Dies gilt sowohl in Bezug auf die 
Einrichtung eines Kinderzimmers als auch in Bezug 
auf den Kauf von Geschenken und die Finanzierung 
von Urlaubsreisen.

Haftung eines Hotelbewertungs- 
portals für unwahre Tatsachen- 
behauptungen eines Nutzers 

Abhebung der Eltern vom 
Sparbuch ihrer Kinder
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Wird ein formularmäßiger „Klageverzicht“ in einem 
Aufhebungsvertrag erklärt, der zur Vermeidung einer 
vom Arbeitgeber angedrohten außerordentlichen Kün­
digung geschlossen wird, benachteiligt dieser Verzicht 
den Arbeitnehmer unangemessen, wenn ein verstän­
diger Arbeitgeber die angedrohte Kündigung nicht 
ernsthaft in Erwägung ziehen durfte.

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hatte sich mit einem 
Fall zu beschäftigen, bei dem zwischen dem Arbeitneh­
mer und dem Arbeitgeber ein schriftlicher Aufhebungs­
vertrag ohne Zahlung einer Abfindung geschlossen 
wurde. Zuvor hatte der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer 
mit einer außerordentlichen Kündigung und Strafanzei­
ge gedroht, weil er aus dem Lagerbestand zwei Fertig­
suppen ohne Bezahlung entnommen und verzehrt 
habe. 

Der auf das Arbeitsverhältnis Anwendung findende 
Manteltarifvertrag beinhaltet bei Aufhebungsverträgen 
ein Widerrufsrecht innerhalb von 3 Werktagen, auf das 
allerdings schriftlich verzichtet werden kann. Der Ar­
beitnehmer focht den Aufhebungsvertrag wegen wi­
derrechtlicher Drohung an und begehrt im vorlie­
genden Rechtsstreit die Feststellung, dass das Arbeits- 
verhältnis fortbesteht. Die Androhung einer außeror­
dentlichen Kündigung sei angesichts des langjährigen, 
unbelasteten Bestands des Arbeitsverhältnisses nicht 
vertretbar gewesen.

Der BAG entschied dazu am 12.3.2015, dass der im 
Aufhebungsvertrag vorgesehene Klageverzicht dem Ar­
beitnehmer im Ergebnis die Möglichkeit nimmt, den 
Vertrag rechtlich durchsetzbar anzufechten. Das ist mit 
dem gesetzlichen Leitbild nur zu vereinbaren, wenn die 
Drohung mit der außerordentlichen Kündigung nicht 
widerrechtlich war.

Auszubildende, die durch ihr Verhalten bei einem 
Beschäftigten desselben Betriebs einen Schaden ver­
ursachen, haften ohne Rücksicht auf ihr Alter nach 
den gleichen Regeln wie andere Arbeitnehmer. Dies 
entschieden die Richter des Bundesarbeitsgerichts in 
ihrem Urteil vom 19.3.2015.

Im entschiedenen Fall waren zwei Auszubildende bei 
einer Firma beschäftigt, die einen Kfz-Handel mit 
Werkstatt und Lager betreibt. Der 19-jährige Auszu­
bildende (Azubi) arbeitete an der Wuchtmaschine. Er 
warf ohne Vorwarnung mit vom 17-jährigen abge­
wandter Körperhaltung ein ca. 10 g schweres 
Wuchtgewicht hinter sich und verletzte diesen 
schwer an Schläfe und Auge. Die zuständige Berufs­
genossenschaft zahlt dem Geschädigten eine monat­
liche Rente in Höhe von ca. 200 €. Das Landesar­
beitsgericht kam zu dem Ergebnis, der 19-jährige hat 
schuldhaft gehandelt und verurteilte ihn zur Zahlung 
von Schmerzensgeld in Höhe von 25.000 €. Das 
BAG bestätigte die Entscheidung. 

Nach dem Sozialgesetzbuch sind Personen, die durch 
eine betriebliche Tätigkeit einen Versicherungsfall 
von Versicherten desselben Betriebs verursachen, 
diesen sowie deren Angehörigen und Hinterbliebe­
nen zum Ersatz des Personenschadens nur verpflich­
tet, wenn sie den Versicherungsfall u. a. vorsätzlich 
herbeigeführt haben. Die Voraussetzungen des Haf­
tungsausschlusses sah der BAG in diesem Fall jedoch 
nicht als erfüllt.

Wirksamkeit einer „Klageverzichts-
klausel“ in einem Aufhebungsvertrag

Schmerzensgeld und  
Schadensersatz im Berufs-
ausbildungsverhältnis 
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Verwandte und der Ehepartner des Erblassers können 
auf das ihnen zustehende gesetzliche Erbrecht verzich­
ten. Der Verzichtende ist von der gesetzlichen Erbfolge 
ausgeschlossen, wie wenn er zur Zeit des Erbfalls nicht 
mehr lebte; er hat kein Pflichtteilsrecht. Der Verzicht 
kann aber auch auf das Pflichtteilsrecht beschränkt 
werden. 

Gründe für einen Erbverzicht können sein: 
❚ Regelung der vorweggenommenen Erbfolge z. B. 	
	 durch Abfindungszahlungen
❚ der Nachlass besteht hauptsächlich aus einem einzel	
	 nen Gegenstand, z. B. einem Unternehmen
❚ Abfindung nicht ehelicher Kindern, um die gesetzliche  
	 Erbfolge auf die Ehefrau und die gesetzlichen Kinder 	
	 zu beschränken.
❚ Überschuldung eines Erben usw.

Voraussetzung für einen wirksamen Erbverzicht ist ein 
Vertrag zwischen dem Erblasser und dem Verzichten­
den. Der Erbverzichtsvertrag bedarf der notariellen Be­
urkundung. Er kann nur zu Lebzeiten des Erblassers 
wirksam abgeschlossen werden. Wird ein Verzicht da­
nach erklärt, ist die Erklärung u. U. als Ausschlagung 
der Erbschaft auszulegen.

Mit dem Erbverzicht wird auch die gesetzliche Erbfolge 
geändert. So wird der auf das Erbe Verzichtende bei 

Erbverzicht mit Folgen

der Pflichtteilsberechnung anderer Berechtigter nicht 
mehr mitgezählt. Verzichtet also ein Abkömmling des 
Erblassers auf sein Erbrecht, so erhöhen sich die Pflicht­
teilsrechte der Übrigen. 

Ein Erbverzicht kann auch für die Kinder des Verzichten­
den Folgen haben. So entschied z. B. das Oberlandes­
gericht Hamm mit Urteil vom 28.1.2015: 

❚ Wer auf einen ihm testamentarisch zugewandten 
Erbteil verzichtet, schließt auch seine Kinder vom Erb­
teil aus, wenn die Verzichtsvereinbarung nichts an­
deres bestimmt. 

❚ Verzichtet ein Miterbe auf seine verbindlich gewor­
dene Erbeinsetzung in einem gemeinschaftlichen Testa­
ment mit Pflichtteilsstrafklausel, kann der überlebende 
Ehegatte über den Erbteil des Verzichtenden nicht an­
derweitig, z. B. zugunsten eines Kindes des Verzichten­
den, verfügen.

Anmerkung: Dass der Verzicht auf einen testamenta­
risch zugewandten Erbteil grundsätzlich auch die Kinder 
des Verzichtenden vom Erbteil ausschließt, gilt aufgrund 
einer Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs für Erb­
fälle ab dem 1.1.2010. Diese gesetzliche Regelung 
stimmt nunmehr mit der Regelung des Bürgerlichen Ge­
setzbuchs für die Wirkung des Verzichts auf einen ge­
setzlichen Erbteil überein.
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Das Oberlandesgericht Frankfurt a. M. hat am 
11.11.2014 mit seinem Beschluss entschieden, dass 
die Amtsniederlegung eines alleinigen Geschäftsfüh­
rers und Gesellschafters einer GmbH rechtsmiss­
bräuchlich und unwirksam ist, wenn sich die GmbH in 
einer wirtschaftlichen Krise befindet und kein neuer 
Geschäftsführer bestellt wird.

Im entschiedenen Fall wurde über das Gesellschafts­
vermögen einer GmbH das Insolvenzverfahren eröff­
net. Vier Monate später meldete der alleinige Gesell­
schafter bzw. Geschäftsführer die Niederlegung seines 
Amtes zum Handelsregister an. Die Anmeldung wurde 
vom Handelsregister mit der Begründung zurückge­
wiesen, dass die Amtsniederlegung rechtsmissbräuch­
lich ist, weil es an einer gleichzeitigen Bestellung eines 
neuen Geschäftsführers fehlte.

Die Amtsniederlegung eines Geschäftsführers ist we­
gen der erforderlichen Rechtssicherheit grundsätzlich 
selbst dann wirksam, wenn objektiv kein Grund für 
die Amtsniederlegung besteht und der Geschäfts- 
führer sich auch nicht auf das Bestehen eines solchen 
Grundes beruft.

Dies gilt jedoch im Falle des Rechtsmissbrauchs jeden­
falls dann nicht, wenn der alleinige Geschäftsführer, der 
zugleich alleiniger Gesellschafter ist, sein Geschäftsfüh­
reramt niederlegt, ohne einen neuen Geschäftsführer 
für die Gesellschaft zu bestellen. Angesichts der Perso­
nenidentität von Geschäftsführungs- und Willensorgan 
können im Interesse des Rechtsverkehrs an der Hand­
lungsfähigkeit der Gesellschaft, die andernfalls beseitigt 
würde, höhere Anforderungen an die Amtsniederle­
gung oder die Abberufung jedenfalls des alleinigen Ge­
sellschafter-Geschäftsführers gestellt werden.

Viele Hersteller geben für ihre Produkte heute eine 
Garantie. Doch häufig werden zusätzlich beim Kauf 
auch noch kostenträchtige Garantieverträge angebo­
ten. Verbraucher sollten aber immer bedenken: Ihnen 
stehen in der EU die gesetzlichen Gewährleistungs­
rechte zur Seite. Für mindestens 2 Jahre ab Erhalt der 
Ware haftet der Verkäufer, wenn die Ware mangel­
haft ist. Dieses Recht kostet keinen Cent extra. Das 
bringt die gesetzliche Gewährleistung, wenn das neu 
gekaufte Produkt einen Mangel hat.

Typisches Beispiel: Ein Verbraucher hat eine Digitalka­
mera in Spanien gekauft. Ein Jahr später funktioniert 
sie nicht mehr. Der Händler sagt, die Garantie sei ab­
gelaufen. 

Den Verbrauchern steht aber grundsätzlich in der EU, 
Island und Norwegen das Gewährleistungsrecht zu. 
Manche  europäischen Länder haben die Gewährlei­
stungsfrist sogar noch verlängert – 3 Jahre in Schwe­
den, 6 Jahre in Irland und Großbritannien – oder be­
rücksichtigen die durchschnittliche Lebensdauer des 
Produkts (Finnland, Niederlande). Verbraucher können 
deshalb Reparatur, Austausch oder manchmal sogar 
Erstattung des Kaufpreises verlangen. Übrigens sind 
die Kunden in den ersten 6 Monaten von der Ver­
pflichtung befreit, dem Verkäufer gegenüber zu be­
weisen, dass ein Schaden schon bei der Lieferung vor­
gelegen hat.

Eine kostenpflichtige Garantie kann sich u. U. aber 
auch lohnen, wenn z. B. die Laufzeit länger ist als die 
gesetzliche Gewährleistung (mindestens 2 Jahre),
Verbraucher den Mangel auch nach den ersten 6 Mo­
naten nicht beweisen müssen, während der Reparatur 
ein Ersatzgerät angeboten wird, das Reklamationsver­
fahren reibungslos und einfach ist, der Händler oder 
Hersteller die Rückgabe organisiert und alle entste­
henden Kosten trägt, wie für Überprüfung, Reparatur 
oder Ersatz,alle Schäden abgedeckt sind, also auch 
Wasserschäden, unabsichtliche Bruchschäden oder 
Oxidation.

Ausführliche Informationen zu Gewährleistung und 
Garantie bietet das Europäische Verbraucherzentrum 
Deutschland auf www.eu-verbraucher.de

Rechtsmissbrauch bei Amtsnieder-
legung des GmbH-Geschäftsführers

Kostenpflichtige Garantie-
verträge sinnvoll? 
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Der Bundesgerichtshof hat sich in einer Entscheidung 
vom 15.4.2015 mit der Frage beschäftigt, unter wel­
chen Voraussetzungen der Vermieter von Wohnraum 
das Mietverhältnis durch Kündigung beenden kann, 
wenn sich der Mieter weigert, notwendige Instandset­
zungsarbeiten an der Mietsache zu dulden und dem 
Vermieter bzw. den von ihm beauftragten Handwer­
kern hierzu Zutritt zu gewähren.

Im entschiedenen Fall stellte ein Vermieter im Jahr 2010 
am Dachstuhl des Gebäudes, in dem sich eine Miet­
wohnung befand, einen Befall mit Hausschwamm fest. 
Die Mieter zogen deshalb im November 2010 in ein 
Hotel, um dem Vermieter Notmaßnahmen zu ermögli­
chen. Nach Beendigung der Notmaßnahmen bezogen 
die Mieter wieder ihre Wohnung. Erneuten Zutritt 
zwecks Durchführung weiterer Maßnahmen zur 
Schwammbeseitigung gewährten sie dem Vermieter 
zunächst nicht. Dieser kündigte daraufhin am 
30.6.2011 das Mietverhältnis fristlos. Aufgrund einer 
einstweiligen Verfügung auf Zutritt zu der Wohnung 
wurde dem Vermieter diese am 4.10.2011 gewährt. 
Mit Schriftsatz vom 21.11.2011 wiederholte der Ver­
mieter die fristlose Kündigung und stützte sie auch da­
rauf, dass der Mieter im November 2011 den Zugang 
zu einem zu ihrer Wohnung gehörenden Kellerraum 
zwecks Durchführung von Installationsarbeiten verwei­
gert hätte. 

Der Bundesgerichtshof (BGH) entschied hier, dass Mo­
dernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen für die 
Erhaltung des Mietobjekts und seines wirtschaftlichen 
Werts von wesentlicher Bedeutung sein können, sodass 
ein erhebliches wirtschaftliches Interesse des Vermieters 
an der alsbaldigen Durchführung derartiger Maßnah­
men bestehen kann. Danach ist jedoch grundsätzlich 
zu prüfen, ob für den Vermieter die Fortsetzung des 
Mietverhältnisses „unter Berücksichtigung aller Umstän­
de des Einzelfalls, insbesondere eines Verschuldens der 
Vertragsparteien, und unter Abwägung der beidersei­
tigen Interessen bis zum Ablauf der Kündigungsfrist 
nicht zuzumuten ist.“

Zu der Frage, unter welchen Voraussetzungen der 
Mieter einer Wohnung wegen sog. Umweltmängel – 
hier Lärmbelästigungen von einem Nachbargrund­
stück – die Miete mindern darf und wie dabei Kinder­
lärm zu berücksichtigen ist, hat der Bundesgerichtshof 
(BGH) mit Urteil vom 29.4.2015 eine Grundsatzent­
scheidung getroffen. 

Folgender Sachverhalt lag den Bundesrichtern zur Ent­
scheidung vor: Vor vielen Jahren wurde von einem 
Ehepaar eine Erdgeschosswohnung nebst Terrasse an­
gemietet. Das Wohngrundstück grenzt an eine Schu­
le, auf deren Gelände im Jahr 2010 ein Bolzplatz er­
richtet wurde. Der Bolzplatz soll nach der vom 
Schulträger angebrachten Beschilderung Kindern im 
Alter bis zu 12 Jahren von Montag bis Freitag bis 
18:00 Uhr zur Benutzung offenstehen. Ab Sommer 
2010 rügten die Mieter gegenüber dem Vermieter 
Lärmbelästigungen durch Jugendliche, die auch au­
ßerhalb der genannten Zeiten auf dem Bolzplatz spiel­
ten, und minderten deshalb seit Oktober 2010 die 
Miete um 20 %. Der Vermieter hält die Mietminde­
rung für unberechtigt und begehrt die Zahlung der 
restlichen Miete sowie die Feststellung, dass die Mie­
ter nicht berechtigt seien, wegen des Lärms die Miete 
zu mindern.

Der BGH hat entschieden, dass nachteilige Einwir­
kungen auf die Mietsache von außen – sog. „Umwelt­
mängel“ – zwar Gegenstand einer Vereinbarung über 
die Beschaffenheit der Mietwohnung sein können, 
sodass im Laufe der Zeit eintretende nachteilige Än­
derungen wegen eines Zurückbleibens der vereinbar­
ten hinter der tatsächlich bestehenden Beschaffenheit 
zu einem Mangel der Mietsache führen können. In 
den hier neu aufgetretenen Lärmbelästigungen kann 
jedoch dann kein Mangel der Mietsache gesehen 
werden, wenn auch der Vermieter selbst die Belästi­
gungen ohne eigene Abwehr- oder Entschädigungs­
möglichkeiten – etwa mit Rücksicht auf das bei Kin­
derlärm bestehende Toleranzgebot  – als unwesent- 
lich oder ortsüblich hinnehmen müsste.

Fristlose Kündigung des Vermieters 
wegen verweigerter Instandsetzungs-
arbeiten

Mietmangel wegen Lärm-
belästigungen durch einen 
neuen Bolzplatz


